
DER BUNDESMrNrSTER 
FÜR JUSTIZ 

lJ -.3:tfJ der Beilagen 7.U den StenoJ!raphischen Protokollen 

des Nauonalrates XVI. Gesetzgebung!.pcnode 

70ll/l-Pr 1/83 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Za~l l8l/J-NR/1983 

9'tIAB 

1983 -08- ~ 0 
zu 18{IJ 

Wi e n 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Natio-

nalrat Bergmann und Genossen vom 22.7.1983 (18l/J) beant-

worte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Der Staatsanwaltschaft Wien wurde in dieser Strafsache 

weder von der Oberstaatsanwa"ltschaft Wien noch vom Bundes-

ministerium für Justiz eine Weis~ng erteilt. 

Zu 2: 

Von der Anzeigeerstattung gegen Emmerich Wo1linger 

erlangte die Oberstaatsanwa1t.chaft Wien durch eine am 

19.7.1983 eingeholte fernmündliche· Auskunft des Leite.rs 

der Staatsanwaltschaft Wien zu dem eingangs der Anfrage 

zitierten Medienbericht Kenntnis. 

Zu 3: 

Die Strafanzeige langte am 5.7.1983 bei der Staatsan-

waltschaft Wien ein. 

94/AB XVI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Zu 4: 

Es wurde auch kein Berichtsauftrag erteilt. 

Zu 5: 

Die Staatsanwaltschaft Wien erstattete am 19.7.1983 

gemäß der allgemeinen Vorschrift des § 42 StaGeo einen 

Bericht an die Oberstaatsanwaltschaft Wien, wonach sie 

beabsichtige, gerichtliche Vor erhebungen zu beantragen. 

Zu 6: 

Dieser am 22.7.1983 bei der Oberstaatsanwaltschaft 

Wien eingelangte Bericht wurde von der Oberstaatsanwa1t-

schaft Wien dem Bundesministerium für Justiz gemäß § 42 

Abs. 2 StaGeo mit einem Bericht vom 25.7.1983 über die 

beabsichtigte Genehmigung des Vorhabens der Staatsanwalt­
"-

schaft Wien vorgelegt. Die Berichte langten am 21.7.1983 

beim Bundesministerium für Justiz ein. Das übereinstim-

mende Vorhaben der staatsanwaltschaftlichen Behörden wurde 

vom Bundesministerium für Justiz mit Erlaß vom 27.7.1983 

zur Kenntnis genommen. 

Zu 7: 

Enfä11t. 

Zu 8: 

Die Behauptung einer Verfahrensverzögerung und partei-

politi~chen Beeinflussung durch die Oberstaatsanwaltschaft 

Wien entbehrt jeder Grundlage. Die in der Anfrage gegen 

den Oberstaatsanwalt in Wien erhobenen Voiwürfe müssen als 

haltlose Unterstellungen zurückgewiesen werden. 

24. August 1983 
\ 
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